
 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0601/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 21.10.2015 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

16.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Haushalt 2016 Waldkindergarten Wurzelkinder 
 
Sachverhalt: 
 
Der Waldkindergarten Wurzelkinder e.V. hat die Kostenplanung 2016 (Anlage) vor-
gelegt. Der Waldkindergarten rechnet mit Ausgaben von 82.450 Euro  und Einnah-
men  von 44.104 Euro.  Der Zuschussbedarf für das Jahr 2016 beträgt 38.346 Euro 
(Vorjahr 33.728,00 Euro) 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Seit dem  01.08.2015 hat der Waldkindergarten  lediglich Betreuungszeiten von 8.00 
Uhr bis 12.00 Uhr. Der bisher erfolgte Spätdienst bis 13.00 Uhr wurde von den Eltern 
nicht mehr nachgefragt und wurde daher vorerst eingestellt. Der Waldkindergarten 
hat die Einnahmen bis Juli 2016 mit 19 Kindern, ab August mit 18 Kindern und einer 
Betreuungszeit von 20 Stunden wöchentlich kalkuliert. Sobald die Nachfrage nach 
einem Spätdienst wieder steigt, wird dieser eingerichtet. Außerdem rechnet der 
Waldkindergarten  mit einem niedrigeren Personalkostenzuschuss als im vergange-
nen Jahr.  
 
Die Personalkosten wurden mit einer Betreuung bis 12.00 Uhr bis zum Juli, und ab 
August mit einer Betreuung bis 13.00 Uhr kalkuliert. Laut Mitteilung der Kindertages-
stättenaufsicht vom 13.10.2015 muss bei der Betreuung bis 12.00 Uhr  auch eine 
Nachbereitungszeit/Aufräumzeit eingeplant werden. Dies ist bisher im Spätdienst 
erfolgt. Die Personalstunden wurden daher für die erste Kraft von 20 Stunden auf 22 
erhöht, die Zweitkräfte haben jeweils 0,5 Stunden zusätzlich pro Arbeitstag erhalten. 
Für den Sommer 2016 wurde vorsorglich mit Personalkosten für eine Betreuung bis 
13.00 Uhr kalkuliert.  
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Zu dem ist in den Personalkosten ein Zuschuss für die „Integrationskraft“ in Höhe 
von 1.800 Euro enthalten. 
 
In den Sachkosten sind Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr in Höhe 500,00 Euro 
für Berufskleidung (u.a. Stiefel und Jacken) sowie  eine neu abzuschließende Haft-
pflichtversicherung enthalten.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Für das Jahr 2016 ist bei der Haushaltsstelle 4640.717020 ein Zuschuss in Höhe von 
38.346 Euro bereit zu stellen. Der Kostenausgleich wird vom Amt Moorrege berech-
net. Hier wird für das Jahr 2016 mit Einnahmen in Höhe von 8.000  Euro gerechnet. 
Aktuell besuchen 5 Kinder aus anderen Gemeinden den Waldkindergarten.  
 
Vor der Auszahlung der letzten Rate des Zuschusses für 2016 ist zu überprüfen, ob 
sich die Betreuungszeiten wieder erhöht haben, und damit die Mehrkosten für das 
Personal notwendig sind.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der Waldkindergarten Heist e.V. erhält vom Kreis Pinneberg einen Betriebskosten-
zuschuss von 500 Euro sowie vom Land Schleswig-Holstein einen Personalkosten-
zuschuss in Höhe von 10.000 Euro. 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt / der Finanzausschuss 
empfiehlt / die Gemeindevertretung beschließt, dem Waldkindergarten „Wurzelkin-
der“ e.V. einen Zuschuss für 2016 in Höhe von höchstens 38.346 Euro zu gewähren, 
wobei sich die Jahresrechnung 2015 entsprechend auswirken kann. 
 
 
 
__________________ 
  (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushaltsplanung 2016 Waldkindergarten Wurzelkinder  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0600/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 21.10.2015 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

16.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Haushalt 2016 DRK - Kindertagesstätte 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat die anliegende Haushaltsplanung vom 
23.09.2015 für die DRK-Kindertagesstätte Heist für das Haushaltsjahr 2016 vorge-
legt.  Einnahmen in Höhe von 393.300 Euro stehen Ausgaben in Höhe von 613.300 
Euro gegenüber, so dass sich ein Zuschussbedarf von 220.000 Euro ergibt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Ansätze entsprechen im Wesentlichen denen des Vorjahres.  
 
In einem gesonderten Antrag wurde ein zusätzlicher Zuschuss in Höhe von 7.500 
Euro für eine Hauswirtschafterin beantragt.   
 
Für Inventaranschaffungen (u.a. Ersatzbeschaffung Tische, Mitarbeiterstühle und 
Laptop) werden 8.500 Euro beantragt. Auf Grund der Einführung des Mindestlohnes 
haben sich die Kosten für die Reinigung erhöht.  
 
Durch die Änderungen der Öffnungszeiten (Regelöffnungszeit 5 Stunden) und die 
Erhöhung der Elternbeiträge (Anpassung nach den Kreisrichtlinien) wird mit höheren 
Einnahmen bei den Elternbeiträgen gerechnet. Weitere Mehreinnahmen sind beim 
dem Kostenausgleich zu verzeichnen.  
 
 
Finanzierung: 
 
Bei der Hhst. 4640.71701 sind für das Jahr 2016  insgesamt 266.500 Euro zur Ver-
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fügung zu stellen. Dieser Betrag setzt sich wie folgt zusammen:  Zuschuss 2016 in 
Höhe von 220.000  Euro und  Durchbuchung des Mietwertes in Höhe von 
46.500Euro.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Der DRK Kreisverband  rechnet mit folgenden Fördermitteln: Kreis Pinneberg  Be-
triebskostenzuschuss von 2.600 Euro, Land Schleswig-Holstein Personalkostenzu-
schuss Ü 3 von 66.000 Euro, sowie eine U 3 Förderung in Höhe von 27.000 Euro. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss emp-
fiehlt /die Gemeindevertretung beschließt dem DRK-Kreisverband einen Zuschuss 
für die Finanzierung der DRK-Kindertagesstätte Heist für das Jahr 2016 in Höhe von 
höchstens 220.000  Euro zu gewähren, wobei sich die Jahresrechnung 2015 ent-
sprechend auswirken kann.  
 
 
 
__________________ 
  (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Haushaltsplanung 2016 DRK-Kindertagesstätte Heist 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 594/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 24.08.2015 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

07.09.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 21.09.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 28.09.2015 öffentlich 

 

Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft in der DRK-Kita Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Der DRK-Kreisverband Pinneberg hat an den anliegenden Antrag auf Bewilligung 
einer Hauswirtschaftskraft für die DRK-Kita in Heist gestellt.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Der Antrag wurde ausreichend begründet. Der Beirat der DRK-Kindertagesstätte hat 
den Antrag auf seiner letzten Sitzung befürwortet.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die Mittel werden mit dem Haushalt 2016 der DRK-Kindertagesstätte beantragt.   
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 

- Keine -  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt/der Finanzausschuss emp-
fiehlt/die Gemeindevertretung beschließt dem Antrag auf Bewilligung einer Hauswirt-
schaftskraft zu zuzustimmen. Die Mittel werden mit dem Haushalt der DRK- Kinder-
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tagesstätte bereitgestellt.  
 
 
 
 
 
__________________ 
  (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Antrag auf Bewilligung einer Hauswirtschaftskraft für die DRK-Kita Heist  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0603/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 21.10.2015 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ: 4/211 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

16.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Erweiterung der Öffnungszeiten der Betreuungsschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Betreuungsschule bietet derzeit eine Betreuung während der Schulzeiten von 
7.30 Uhr bis 14.00 Uhr bzw. 16.00 Uhr. Die Elternbeiträge betragen hierfür monatlich 
60,00 Euro bzw. 90,00 Euro und werden für 11 Monate im Jahr entrichtet. 
 
Durch vermehrte Nachfragen und eine Elternumfrage wurde festgestellt, dass der 
Bedarf nach einer Betreuung ab 7.00 Uhr vorhanden ist.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Auch die DRK-Kindertagesstätte bietet Öffnungszeiten ab 7.00 Uhr. Berufstätige El-
tern benötigen diese Zeiten auch, wenn die Kinder die Grundschule besuchen.  
 
Von Seiten der Verwaltung wird empfohlen die Regelöffnungszeit ab dem 01.08.2016 
auf 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr/16.00 Uhr zu erweitern. Die zusätzlichen Personalmehr-
kosten betragen jährlich rund 3.000 Euro. Um diese Kosten zu decken, muss ein El-
ternbeitrag von 63,50 Euro bzw. 93,50 erhoben werden.  
 
Laut Haushaltsplanung 2015 weist die Betreuungsschule ein Defizit von jährlich rund 
23.000 Euro aus. Es ist zu überlegen, ob die Elternbeiträge über die jetzige Erhö-
hung hinaus angehoben werden sollen, um das Defizit zu senken. Die letzte Erhö-
hung erfolgte zum 01.01.2015.  
 
Die Richtlinie über das Betreuungsangebot ist entsprechend zu ändern.  
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Finanzierung: 
 
Die Finanzierung der erweiterten Öffnungszeiten erfolgt durch Mehreinnahmen bei 
den Elternbeiträgen. Der weitere Zuschussbedarf wird durch die Gemeinde getragen.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
 
Das Land fördert das Betreuungsangebot mit einer Zuwendung von jährlich 6.000 
Euro (Höchstbetrag). 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales empfiehlt, der Finanzausschuss emp-
fiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, die Öffnungszeiten der Betreuungsschule 
Heist von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr/16.00 Uhr zum 01.08.2016 zu erweitern. Die Bei-
träge für eine Betreuung von 7.00 Uhr bis 14.00 Uhr werden auf ____ festgelegt, für 
eine Betreuung bis 16.00 Uhr ist ein Betrag von ___________ zu entrichten. 
 
Zur nächsten Sitzungsperiode ist eine neue Gebührensatzung vorzubereiten.  
 
 
 
__________________ 
  (Neumann)  
 
 
 



 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0604/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 21.10.2015 

Bearbeiter: Inka Backer AZ: 965/003 

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Änderung der Satzung der Gemeinde Heist über die Erhebung einer 
Hundesteuer 
 
 
Sachverhalt: 
Der Schleswig-Holsteinische Landtag hat zum 1. Januar 2016 ein neues Gesetz über 
das Halten von Hunden (HundeGesetz) beschlossen. Gleichzeitig tritt das bisherige 
Gefahrhundegesetz zum 1. Januar 2016 außer Kraft. 
Hundesteuersatzungen in Schleswig-Holstein, die sich auf das Gefahrhundegesetz 
beziehen, sind somit zu ändern. 
 
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Hundesteuersatzung der Gemeinde Heist, die am 1. Januar 2011 in Kraft getre-
ten ist, bezieht sich in § 1 Absatz 2 Buchstabe b auf den § 3 des Gefahrhundegeset-
zes. Da das Gefahrhundegesetz ab 2016 außer Kraft tritt, ist somit der  
§ 1 Absatz 2 Buchstabe b entsprechend zu ändern.  
Die Regelungen zur Versteuerung der Hunde, deren Rassen im Hundeverbringungs- 
und –einfuhrbeschränkungsgesetz benannt sind sowie deren Kreuzungen unterei-
nander oder mit anderen Hunden bleiben unangetastet. 
Diese Hunde sowie die nach § 7 des Hundegesetzes als gefährlich eingestufte Hun-
de werden weiterhin mit dem erhöhten Steuersatz besteuert.  
 
 
 
Finanzierung: 
Die ermittelte Hundesteuer für alle in der Gemeinde Heist angemeldeten Hunde wer-
den in den Haushaltsplanentwurf des Jahres 2016 zur Haushaltsstelle 90000 022000 
eingestellt. 
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- 2 - 
 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Entfällt 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Die Gemeindevertretung beschließt die vorgelegte 1. Nachtragssatzung zur Satzung 
der Gemeinde Heist über die Erhebung einer Hundesteuer ab 1. Januar 2016. 
 
 
 
 
 
 
Neumann 
Bürgermeister 
 
 
 
Anlagen: 
Nachtragssatzung zur Satzung der Gemeinde Heist über die Erhebung einer Hunde-
steuer  
 
 
 



1. Nachtragssatzung 
zur Satzung der Gemeinde Heist 

über die Erhebung einer Hundesteuer 
 

Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein und der §§ 1, 2 und 
3 des Kommunalabgabengesetzes des Landes Schleswig-Holstein wird nach Be-
schlussfassung durch die Gemeindevertretung Heist vom                    2015 folgende 
2. Nachtragssatzung erlassen: 
 
 
§ 1 erhält folgende Fassung: 
 

§ 1 
 

Steuergegenstand 
 

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet. 
 

(2) Die Haltung gefährlicher Hunde wird gesondert besteuert. 
Als gefährliche Hunde gelten: 
a) Hunde deren Rassen im Hundeverbringungs- und –einfuhrbeschränkungs-

gesetzes benannt sind sowie deren Kreuzungen untereinander oder mit 
anderen Hunden. 

b) Hunde, die die Voraussetzungen nach § 7 des Hundegesetzes erfüllen und 
von der örtlichen Ordnungsbehörde als gefährlich eingestuft wurden. 

 
 

§ 15 
 

Inkrafttreten 
 
Diese Nachtragssatzung tritt zum 1. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
Heist, den                   2015 
 
 
Gemeinde Heist 
Die Bürgermeister 
 
 
 
 
(Neumann) 
Bürgermeister 

 

TOP Ö  9TOP Ö  9





 

Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0606/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 02.11.2015 

Bearbeiter: Melanie Pein AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Mitgliedschaft im Regionalpark Wedeler Au 
 
Sachverhalt  und Stellungnahme der Verwaltung: 
Der Verein Regionalpark Wedeler Au wurde im Jahr 2009 gegründet. Bisher gehören 
die Gemeinden Wedel, Holm, Appen, Pinneberg und Schenefeld, der Landkreis Pin-
neberg und die Freie und Hansestadt Hamburg dem Verein an. Der Regionalpark 
Wedeler Au beabsichtigt nun, sich im Hinblick auf seine Flächenausdehnung und 
seine Mitgliederzahl zu erweitern. Neu hinzukommen sollen ab 2016 die Gemeinden 
Hetlingen, Halstenbek und auch die Gemeinde Heist. Außerdem sollen zukünftig 
auch die gesamte Gemeindefläche von Appen, wie auch die Gemeinde Holm, in den 
Regionalpark integriert werden. Das Landschaftsplanungsbüro Schaper + Steffen + 
Runtsch wurde hierzu mit der Erstellung eines Erweiterungskonzeptes beauftragt. 
 
Mit dem Beitritt können attraktive Ausflugspunkte für die Naherholung (Flugplatz) 
sowie wertvolle Flächen für den Biotopverbund (Tävsmoor, Waldflächen) in den Re-
gionalpark integriert werden. 
Für gemeindliche Projekte besteht die Möglichkeit, mit Unterstützung des Regional-
parks Fördermittel der EU oder der Metropolregion einzuwerben. 
 
Die Beitragsordnung basiert auf einer Mischkalkulation aus Fläche, Einwohnerzahl 
und Finanzkraft der Kommunen. Der Jahresbeitrag soll für die Gemeinde Heist wie 
auch für die Gemeinden Holm und Appen 1.500,00 Euro betragen. 
 
 
 
Finanzierung: 
Als Mitgliedsbeitrag zum Regionalpark Wedeler Au sind für das Haushaltsjahr 2016 
Haushaltsmittel in Höhe von 1.500,00 Euro einzuplanen.  
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Fördermittel durch Dritte: 
keine 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Finanzausschuss empfiehlt/Die Gemeindevertretung beschließt dem Regional-
park Wedeler Au beizutreten und den Jahresbeitrag in Höhe von 1.500,00 Euro im 
Haushalt bereitzustellen. 
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen:  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0610/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 06.11.2015 

Bearbeiter: Sascha Renz AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wege-
schau der Gemeinde Heist 

21.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist  öffentlich 

Gemeindevertretung Heist  öffentlich 

 

Wirtschaftlichkeitsberechnung für den Friedhof Heist 
 
Sachverhalt und Stellungnahme der Verwaltung: 
Die letzte Anpassung der Bestattungs- und Friedhofsunterhaltungsgebühren für den 
gemeindlichen Friedhof Heist wurde per 01.01.2013 durchgeführt. Eine erneute Wirt-
schaftlichkeitsrechnung für das Jahr 2016 ist durchzuführen. 
Der Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ des Verwaltungshaushalts zeigte in den ver-
gangenen Jahren folgenden Kostendeckungsgrad auf: 
 
2012: Einnahmen in Höhe von 44.438,61 € und Ausgaben in Höhe von 66.078,11 € 
        Kostendeckungsgrad 68 % 

 
2013: Einnahmen in Höhe von 50.243,24 € und Ausgaben in Höhe von 68.292,83 € 
        Kostendeckungsgrad 74 % 
 
2014: Einnahmen in Höhe von 44.845,92 € und Ausgaben in Höhe von 93.981,95 € 
       Kostendeckungsgrad 48 % 
 
Für das Jahr 2016 wurde eine Wirtschaftlichkeitsberechnung gemäß in der Anlage I 
dargestellten Übersicht erstellt. Die Berechnung enthält die Angaben für 2015 sowie 
die Kalkulation für das Jahr 2016. Die Angaben basieren auf dem Stand vom 
10.11.2015. 
 
Die Kalkulation für das Jahr 2016 ergibt Gesamtkosten in Höhe von 82.700,00 €. 
Dem gegenüber stehen voraussichtlich Einnahmen in Höhe von 47.100,00 €. Daraus 
ergibt sich für den Verwaltungshaushalt im Abschnitt 75 „Bestattungswesen“ ein 
Fehlbetrag von 35.600,00 €, dies entspricht einem Kostendeckungsgrad von 57%. 
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Laut § 6 Kommunalabgabengesetz ist es möglich, bei der Friedhofsgebühr ein öffent-
liches Interesse zu berücksichtigen, um die Gebühr niedriger ausfallen zu lassen. Die 
anfallenden Kosten werden demnach nur zu einem Teil auf die Gebührenpflichtigen 
umgelegt. Bei dem örtlichen Friedhof ist das öffentliche Interesse abzugelten, da sich 
auf dem Gelände des Friedhofes der Ehrenhain befindet und da der Friedhof als 
Grünfläche der Gemeinde dient. Die Abgeltung des öffentlichen Interesses beträgt je 
nach örtlichen Gegebenheiten ca. 10 – 30 %. 
 
Im kommenden Jahr wird der Höchstsatz erneut überschritten, somit ist eine Gebüh-
renanpassung sinnvoll. Im Frühjahr 2015 haben sich die gemeindlichen Gremien im 
Rahmen der Beratung über die Wirtschaftlichkeitsberechnung dafür ausgesprochen, 
dass dem Fachausschuss eine Gegenüberstellung mit Gebühren und Nutzungsmög-
lichkeiten für die unterschiedlichen Gräber des Friedhofs vorgestellt wird. Eine erneu-
te Kalkulation der Gebühren sollte erst vorgenommen werden, wenn sich der Auf-
wand des Bauhofs für den Friedhof wieder relativiert hat. Dies ist mittlerweile der Fall.  
Die beigefügte Nachtragssatzung der Friedhofsgebührensatzung enthält bereits den 
„Vorschlag zur Gebührenanpassung ab 01.01.2016“. Dieser berücksichtigt eine diffe-
renzierte Anpassung der Gebühren unter Berücksichtigung der unterschiedlichsten 
Nutzungsmöglichkeiten, Grabgrößen, Laufzeiten sowie Aufwand. 
 
Im Jahr 2016 ist für das Jahr 2017 erneut eine Wirtschaftlichkeitsberechnung durch-
zuführen.   
 
 
 
 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Kleingarten, Friedhof und Wegeschau / Der Finanzausschuss 
empfiehlt / Die Gemeindevertretung beschließt mit Wirkung vom 01.01.2016 die Neu-
fassung zur Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemeinde Heist 
mit Gebührensätzen gemäß Anlage. 
  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
Anlagen: 
1. Wirtschaftlichkeitsberechnung 
2. Neufassung der Satzung über die Erhebung von Friedhofsgebühren der Gemein-
de Heist (Friedhofsgebührensatzung). 
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0605/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 27.10.2015 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales der 
Gemeinde Heist 

16.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Mittelanmeldung 2016 Grundschule Heist 
 
Sachverhalt: 
 
Die Grundschule Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 07.10.2015 die Be-
reitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2016 beantragt. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Die Mittelanmeldung im Verwaltungshaushalt entspricht im Wesentlichen der des 
Vorjahres. Lediglich für Lehrmittel wird eine Erhöhung von 300,00 Euro für Testmate-
rialien beantragt.  
 
Im Vermögenshaushalt werden Mittel in Höhe von rund 7.750 Euro für Lehrerstühle, 
Sonnenschutz und Stahlschränke beantragt.  
 
Die Ausgaben  für die gewünschten Renovierungsarbeiten  werden über die Haus-
haltsstelle Gebäude- und Grundstücksunterhaltung bzw. über Förderprojekt Famili-
enzentrum gedeckt.  
 
 
 
Finanzierung: 
 
Die beantragten Mittel für die Grundschule Heist sind im Haushalt 2016 zur Verfü-
gung zu stellen. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
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Teilweise Förderung durch das Förderprojekt Familienzentrum. 
 
 
Beschlussvorschlag: 
  
Der Ausschuss für Schule, Kultur und Soziales/ der Finanzausschuss/die Gemeinde-
vertretung nimmt die Mittelanmeldung der Grundschule Heist für den Haushalt 2016  
zustimmend zur Kenntnis.  
 
 
__________________ 
  (Neumann) 
 
 
 
Anlagen: 
 
Mittelanmeldung Grundschule Heist  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0607/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Finanzen Datum: 04.11.2015 

Bearbeiter: Jens Neumann AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Ausschuss für Bau-, Umwelt und Feuerwehran-
gelegenheiten der Gemeinde Heist 

23.11.2015 öffentlich 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Mittelanmeldung der Feuerwehr zum Haushalt 2016 
 
Sachverhalt: 
Die Freiwillige Feuerwehr Heist hat gemäß anliegender Aufstellung vom 05.10.2015 
die Bereitstellung von entsprechenden Mitteln für den Haushalt 2016 beantragt. 
Zudem liegt eine Mittelanmeldung der Jugendabteilung der Freiwilligen Feuerwehr 
Heist vor. 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Die Mittel entsprechen im Wesentlichen den Haushaltsansätzen des Vorjahres. 
Die Notwendigkeit der angemeldeten Mittel wurde entsprechend begründet. Die Be-
reitstellung der Haushaltsmittel ist erforderlich, um insbesondere die Einsatzbereit-
schaft der Feuerwehr und die Sicherheit der Kameraden zu gewährleisten. 
 
 
 
Finanzierung: 
Die beantragten Mittel sind im Haushaltsentwurf 2016 wie folgt berücksichtigt: 

8.500 €  Geräte und Ausrüstungsgegenstände (Vorjahr 8.000 €) 
7.000 €  Dienst- und Schutzkleidung inkl. Jugendfeuerwehr (Vorjahr 7.000 €) 
7.000 €  Fahrzeughaltung inkl. Betriebskosten (Vorjahr 7.000 €) 
2.000 €  Aus- und Fortbildung (Vorjahr 2.000 €) 
3.500 €  Geschäftsausgaben inkl. Hepatitisschutzimpfungen (Vorjahr 3.000 €) 
4.800 € Zuschuss für den Erwerb von Führerscheinen Klasse C (Vorjahr 4.500 €) 

 500 € Auslagen der Jugendfeuerwehr  
 
Die Gesamtsumme der im Vermögenshaushalt bereitgestellten Mittel für den Erwerb 
von beweglichem Vermögen zur Neuausstattung von 5 neuen Kameraden und An-
schaffung von Beamer und Übungspuppe beläuft sich auf insgesamt 12.000 €. 

TOP Ö  13TOP Ö  13



 
 
Fördermittel durch Dritte: 
- keine - 
 
 
Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Bau-, Umwelt- und Feuerwehrangelegenheiten / Der Finanzaus-
schuss / Die Gemeindevertretung nimmt die Mittelanmeldung der freiwilligen Feuer-
wehr für den Haushalt 2016 zur Kenntnis. 
Die beantragten Mittel werden im Haushalt 2016 bereitgestellt.     
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Neumann 
 
 
 
Anlagen: 
Mittelanmeldung der Feuerwehr Heist für den Haushalt 2016  
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Gemeinde Heist 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 0612/2015/HE/BV 
 
 

Fachteam: Planen und Bauen Datum: 10.11.2015 

Bearbeiter: René Goetze AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Heist 30.11.2015 öffentlich 

Gemeindevertretung Heist 07.12.2015 öffentlich 

 

Antrag auf Bezuschussung eines Nachtbusses zwischen Wedel und 
Uetersen 
 
Sachverhalt: 
Der Sachverhalt ist aus vorheriger Sitzung bereits bekannt. Seit den letzten Sitzun-
gen wurde die Verwirklichung des Nachtbusses über die Marsch- und Geestgemein-
den weiter verfolgt.  
Nach Rücksprache mit der SVG wurde zur Sprache gebracht, ob ein Probejahr zum 
Anlaufen des Projektes sinnvoll ist. Der ÖPNV benötigt sobald ein Beschluss getrof-
fen ist und das Projekt anlaufen soll zwei Monate um dieses umzusetzen. Sobald die 
Nachtbusse aktiv sind beginnt die Anlaufphase, die auch eine gewisse Zeit in An-
spruch nehmen wird. Somit würde das Projekt ungefähr ein halbes Jahr laufen, in 
dem brauchbare Zahlen erfasst werden könnten. Im Herbst desselben Jahres müss-
te schon entschieden werden, ob der Nachtbus von den Bewohnern der Marsch- und 
Geestgemeinden soweit genutzt wird, dass das Projekt weiter laufen soll. Die SVG 
hat bei nur einem Probejahr Bedenken, dass das Projekt noch nicht bei jedem Be-
wohner bekannt ist und diese neue Möglichkeit noch nicht genutzt werden konnte. Es 
wird vorgeschlagen die Probezeit auf drei Jahre zu verlängern, gleichzeitig würde 
den Gemeinden die Möglichkeit des frühzeitigen Beendens dieses Projektes einge-
räumt werden. Diese Möglichkeit kann in Anspruch genommen werden, wenn be-
kannt werden sollte, dass das Angebot wenig genutzt wird. Es würden keine weiteren 
Kosten bei Beendigung entstehen.  
Die zusätzlichen Fahrten der Linie 589 würden laut der Verkehrsgesellschaft jährli-
che Kosten in Höhe von 25.000 EUR verursachen. Durch die Verlängerung der Pro-
bezeit entstehen Gesamtkosten in Höhe von 75.000 EUR. Die Aktivregion könnte 
sich bei einem andauernden Projekt von drei Jahren vorstellen dieses zu unterstüt-
zen. Insgesamt würde die Aktivregion einen Anteil von 65% der Gesamtkosten über-
nehmen. Die betroffenen Gemeinden müssten  somit lediglich einen Betrag von 
26.250 EUR unter sich aufteilen. Da sechs Gemeinden von dem Nachtbus profitie-
ren, müsste jede Gemeinde das Projekt mit 4.375 EUR für eine Dauer von 3 Jahren 
unterstützen.  
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Während der ÖPNV mit der Umsetzung des Projektes beschäftigt ist, werden die von 
den Sponsoren bereitgestellten Mittel sowie alle zur Verfügung stehenden Medien für 
Werbezwecke genutzt, um die Bekanntmachung des Projektes weiter voranzutrei-
ben. Das Anwerben des Projektes wird von den Antragstellern übernommen. 
Ebenfalls wurden die Fahrzeiten  genauer in Augenschein genommen. Da die letzte 
S-Bahn aus Hamburg um 01:19 Uhr in Wedel ankommt, soll die erste Nachtfahrt 
nach der genannten Zeit begonnen werden können. Die zweite Nachtfahrt hängt mit 
den Ankunftszeiten des Nachtbusses aus Hamburg zusammen. Dieser trifft um 03:19 
Uhr in Wedel ein, somit kann die zweite Nachtfahrt nach 03:19 Uhr angetreten wer-
den.  
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Durch die Verlängerung der Probezeit für den Nachtbus werden insgesamt Kosten in 
Höhe von 75.000 EUR entstehen. Da die Aktivregion bereit ist  65% der entstehen-
den Kosten zu übernehmen, ist der Gesamtbetrag den die Gemeinden zur Unterstüt-
zung entrichten müssten wesentlich geringer. Jede Gemeinde würde lediglich einen 
Betrag von 4.375 EUR für die Probezeit von drei Jahren zur Unterstützung bereitstel-
len müssen. Pro Jahr entstehen Kosten in Höhe von 1.458,33 EUR. Damit übersteigt 
der Gesamtbetrag die bisher bereitgestellten Mittel im Verhältnis nur geringfügig. Es 
würden auch keine weiteren Kosten entstehen, da die bereitgestellten Finanzie-
rungsmittel der Sponsoren für Werbezwecke genutzt werden. 
 
 
 
Finanzierung: 
Es wird beantragt die Initiative mit einem Budget von 4.375 EUR zu unterstützen. 
Diese Kosten werden auf drei Jahre verteilt. Die Haushaltsmittel würden in jedem 
betroffenen Jahr in Höhe von 1.458,33 EUR im Haushalt bereitgestellt werden. 
 
 
Fördermittel durch Dritte: 
Die Initiative hat private Sponsoren gefunden, die das Projekt unterstützen wollen. 
Diese Finanzmittel werden genutzt um die Kosten für Werbezwecke decken zu kön-
nen. 
Wie zuvor geschildert würde sich die Aktivregion mit 65% an dem Projekt beteiligen.  
 
 
Beschlussvorschlag: 
 Die Gemeinde unterstützt das Projekt „Nachtbus für die Buslinie 589“ durch einen 
jährlichen Betrag von 1.458,33 EUR für die Probezeit von drei Jahren. Für das ge-
samte Projekt stellt die Gemeinde einen Betrag von 4.375 EUR zur Unterstützung 
bereit. Nach Ablauf der Probezeit ist die Angelegenheit neu zu beraten. Während 
dieser drei Jahre wird die Gemeinde von dem Jugendbeirat der Gemeinde Hetlingen 
über die Nutzung der Nachtfahrten informiert.  
 
 
 
__________________ 
Neumann 
  
Anlagen: /  
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